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43. Gesetz: Besteuerung von Vergnügungen im Gebiete der Stadt Wien (Vergnügungssteuergesetz 1987 V GSG). 

43. 

Gesetz vom 3. September 1987 über die 
Besteuerung von Vergnügungen im Gebiete 
der Stadt Wien (Vergnügungssteuergesetz 

1987 - VGSG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Steuergegenstand 

§ 1. (1) Folgende im Gebiet der Stadt Wien ver
anstaltete Vergnügungen unterliegen einer Steuer 
nach Maßgabe dieses Gesetzes: 

1. Vorführungen von Filmen (auch zB Videofil
men) und Projektionen durch Fernsehemp
fangsanlagen (§ 4); 

2. Ausstellungen (§ 5); 
3. Halten von Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschick

lichkeits- oder ähnlichen Apparaten sowie von 
Musikautomaten(§ 6); 

4. KunstlaufVorführungen auf Eis- oder Roll
bahnen (§ 7); 

5. Stripteasevorführungen und Peepshows (§ 7); 
6. Publikumstanz, Masken- und Kostümfeste 

(§ 8); 
7. Sportliche Wettkämpfe und Vorführungen in 

Form von Motorsportveranstaltungen, Berufs
boxen und Berufsringen (§ 9); 

8. Besuch von Spielbanken (§ 10); 
9. Tombolaspiele, Glückshäfen und Juxausspie

lungen (§ 11). 

(2) Als steuerpflichtiges Vergnügen gilt außer
dem das Anmieten von Programmträgern (zB Kas
setten oder Disketten) für Videospiele, von Video
filmen sowie von Schmalfilmen oder auf sonstigen 
Bildträgern aufgezeichneten Filmen in einem in 
Wien liegenden Betrieb, ausgenommen die Anmie
tung durch Unternehmer, die die Programmträger 
oder Filme zur Weitervermietung oder vergnü
gungssteuerpflichtigen Verwendung anmieten 
(§ 12). 

(3) Bei Verwirklichung eines der Tatbestände 
des § 1 wird die Steuerpflicht nicht dadurch ausge
schlossen, daß gleichzeitig auch erbauende, beleh
rende oder andere nicht als Vergnügungen anzuse
hende Zwecke verfolgt werden oder daß der 
Unternehmer nicht die Absicht hat, eine Vergnü
gung zu veranstalten. 

6 

Allgemeine Steuerbefreiungen 

§ 2. Von der Steuer sind befreit: 
1. Veranstaltungen, die lediglich dem Unterricht 

an öffentlichen oder erlaubten privaten Unter
richtsanstalten dienen oder mit Genehmigung 
der Schulbehörde hauptsächlich für Schüler 
solcher Anstalten und deren Angehörige dar
geboten werden, sofern diese Veranstaltungen 
entweder im Schulgebäude stattfinden oder 
deren Reinertrag ausschließlich schulischen 
Zwecken zugute kommt, sowie Volkshoch
schulkurse; 

2. Veranstaltungen, bei denen das Doppelte der 
entfallenden Steuer zu vorher anzugebenden 
mildtätigen Zwecken verwendet wird, wobei 
§ 32 WAO keine Anwendung findet; 

3. Veranstaltungen, die überwiegend zur außer
schulischen Jugenderziehung geeignet sind, 
sofern keine alkoholischen Getränke verab
reicht werden und dies spätestens bei der 
Anmeldung (§ 14) geltend gemacht wird; 

4. Veranstaltungen von einzelnen Personen in 
Wohnräumen, wenn weder ein Entgelt dafür 
zu entrichten ist noch Speisen oder Getränke 
gegen Bezahlung verabreicht werden, wobei 
Vereinsräume nicht als Wohnräume gelten; 

5. Veranstaltungen, die nach den Anordnungen 
der militärischen Behörden dienstlichen 
Zwecken des Bundesheeres zu dienen 
bestimmt sind; 

6. Veranstaltungen, die Zwecken einer gesetz
lich anerkannten Kirche oder Religionsgesell
schaft dienen, soweit sie von deren Organen 
durchgeführt werden; 

7. unentgeltliche Veranstaltungen in Heimen 
und Krankenanstalten; 

8. Veranstaltungen, die ausschließlich erbauen
den, belehrenden oder anderen nicht als V er
gnügungen anzusehenden Zwecken dienen, 
wie zB religiösen, politischen oder wissen
schaftlichen Zwecken. 

Erhebungsformen und Besteuerungsgrundsätze 

S 3. (1) Wird die Steuer vom Entgelt erhoben, so 
unterliegen ihr auch Spenden, Sonderzahlungen 
und Beiträge, die anläßlich der Veranstaltung ent
gegengenommen werden. Als Spenden, Sonderzah-
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